
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 9. November 2021 

„Das zukünftige Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB) – leistungs-
fähig und unabhängig?“ 

Die Fraktion der CDU hat folgende Große Anfrage an den Senat gerichtet: 

„Spätestens seit dem 8. November 2017 steht fest, dass die Bildungslandschaft im Land Bre-

men um ein sogenanntes Institut für Qualitätsentwicklung ergänzt werden wird. Mit breiter 

Mehrheit hatte die Bremische Bürgerschaft an dem Tag entsprechende Anträge parteiüber-

greifend beschlossen (Drs. 19/1344; 19/1446). Auslöser für diesen Schritt war das wiederholt 

schlechte Abschneiden der Bremer Schülerinnen und Schüler bei den IQB-Ländervergleichs-

untersuchungen. Ein derartiges Institut hat in Hamburg vermutlich maßgeblichen Anteil da-

ran, dass der Stadtstaat an der Elbe, der vor vergleichbaren schulischen und sozialen Her-

ausforderungen wie Bremen stand, in Bildungsvergleichsuntersuchungen unter den Bundes-

ländern deutlich an Boden gutmacht und mittlerweile vielfach bis ins Mittelfeld vorstoßen 

konnte. Nachvollziehbar also, warum man sich in Bremen beim Thema „Qualitäts-institut“ am 

Hamburger Vorbild orientieren wollte. 

Der Umstand, dass das dortige Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung 

(IfBQ) seine Arbeit bereits 2012 aufnahm, ließ von vornherein erahnen, dass die notwendi-

gen grundlegenden innerbehördlichen Veränderungs- und Anpassungsprozesse zur Aus-

gründung eines solchen Instituts, welche die Vorbedingung für eine derart positive Entwick-

lung darstellen, in jedem Fall Zeit benötigen würden – so natürlich auch in Bremen. 

Im Februar 2020 war die spürbare Aufbruchsstimmung und Anfangseuphorie, die mit dem 

Beschluss zur Gründung des IQHB aufgekommen war, merklich abgekühlt, zumal für die 

breite Öffentlichkeit nahezu keinerlei Fortschritte im Prozess ersichtlich wurden. Dies nahm 

die CDU-Bürgerschaftsfraktion zum Anlass, besagtes Thema, dem nach wie vor eine her-

ausgehobene Bedeutung auf dem zukünftigen Kurs der Bildungspolitik im Land Bremen zu-

kommt, im Rahmen einer Großen Anfrage umfassend zu beleuchten (Drs. 20/289). 

Die entsprechende Mitteilung des Senats (Drs. 20/432) und die Redebeiträge der damaligen 

Senatorin sowie von Mitgliedern der Regierungskoalition lenkten ihren eher kleinteiligen Fo-

kus im Rahmen der Debatte im November 2020 dabei auf die bereits real existierenden Pro-

jekte, welche im Zuge der Qualitätsverbesserung im Sinne der Schulen angestoßen worden 

waren. Kein Wunder, denn das eigentliche vom Senat in seiner Mitteilung noch mit „Ende 

September 2020“ umrissene Gründungsdatum des IQHB war zu dem Zeitpunkt ohnehin 

schon überholt. 



Den Eindruck, dass die eigentliche formale Ausgründung des IQHB für die verantwortlichen 

Akteure im Haus der Senatorin für Kinder und Bild auch bald vier Jahre nach ergangenem 

Auftrag durch die Bremische Bürgerschaft noch immer alles andere als eine Formsache dar-

stellt, kann man nach Lektüre der Berichtsbitte der CDU-Fraktion für die staatliche Deputa-

tion für Kinder und Bildung gewinnen (VL 20/4364). So erfährt der interessierte Leser dort, 

dass zumindest aber zwischenzeitlich „[z]ur systematischen Umsetzung dieses Prozesses 

(…) Ende Juni 2021 eine Steuergruppe eingerichtet [wurde].“ 

Nicht nur der Ausgründungsprozess wirft folglich nach wie vor Fragen auf, es verfestigt sich 

zudem mehr und mehr der Eindruck, dass die aktuell von den politisch Verantwortlichen an-

gedachte Ausgestaltung des IQHB nicht mehr dem unabhängigen und leistungsfähigen Insti-

tut entspricht, welches die Bremische Bürgerschaft ursprünglich mit ihrem Beschluss inten-

diert hat. Ein Hinweis hierfür liefert u. a. das gescheiterte Besetzungsverfahren der Direkto-

renstelle sowie die in diesem Zusammenhang kolportierten Beweggründe für die Absage des 

bereits benannten Direktors. 

Es drängt sich in Anbetracht des fortdauernden Ausgründungsverfahrens der Eindruck auf, 

als fehlte es im Hause der Senatorin für Kinder und Bildung letztlich an dem notwendigen in-

nerbehördlichen Durchsetzungsvermögen und folglich an der politischen Bereitschaft, um 

Entscheidungen zu treffen, die zur Folge hätten, dass Personen effektiv in das IQHB versetzt 

und Aufgaben entsprechend übertragen würden. Grund genug also, um den notwendigen öf-

fentlichen Diskurs im Sinne der schulischen Bildungslandschaft im Land Bremen mit vorlie-

gender Initiative abermals voranzutreiben. 

Wir fragen den Senat: 

1. In welchem Verfahrensstand befindet sich generell der Ausgründungsprozess des IQHB 

und wann ist nach aktueller Planung des Senats mit dem Abschluss des Verfahrens zu 

rechnen? 

2. Welche einzelnen rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen im Rahmen des 

Ausgründungsprozesses des IQHB sind nach wie vor unbeantwortet und was unter-

nimmt der Senat, um dies zu ändern? 

3. Inwiefern konnte zwischenzeitlich eine rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung 

durch das IQHB geschaffen werden und wie ist diese im Detail ausgestaltet? 

4. Welche aktuellen Entwicklungen haben es beinahe vier Jahre nach ergangenem Auftrag 

zur Gründung des IQHB nunmehr aus Sicht des Senats notwendig gemacht, eine neuer-

liche Steuerungsgruppe zur Ausgründung des IQHB einzurichten? 



a. Wie sehen die Aufgaben sowie Befugnisse dieser Steuerungsgruppe konkret aus, 

wann soll dieses Gremien effektiv Ergebnisse zeitigen und wem werden diese zuge-

hen? 

b. Welche Änderungen bzw. Neuerungen erfährt der Ausgründungsprozess des IQHB 

durch die Einrichtung besagter Steuerungsgruppe? 

c. Inwiefern sind in der Steuerungsgruppe externe Fachleute vertreten, z. B. Vertrete-

rinnen oder Vertreter aus Qualitätsinstituten anderer Bundesländer? 

5. Welche Vorteile erkennt der Senat in dem Umstand, dass, entgegen der ursprünglichen 

Planungen zur Ausgestaltung des IQHB, die Steuerung, Durchführung, Datenaufberei-

tung und Analyse von Statistiken für Elementar-, Schul- und Weiterbildungsbereich, die 

Bildungsberichterstattung sowie die zugehörigen Aufgaben des Datenmanagements – 

also zentrale Elemente eines Qualitätsinstituts – scheinbar in der Behörde der Senatorin 

für Kinder und Bildung verbleiben sollen? 

a. Welche Expertise soll folglich noch innerhalb des IQHB im Bereich „Statistik und Bil-

dungsmonitoring“ ausgeprägt und mit welcher etwaigen personellen Ressource 

(VZE) unterlegt werden? 

b. Welche fachlichen sowie dienstlichen Interdependenzen sollen künftig zwischen der 

Stabsstelle „Statistik, quantitative Analyse und Planung“ im Haus der Senatorin für 

Kinder und Bildung und dem IQHB bestehen? 

6. Welche einzelnen Arbeitsfelder, inklusive der entsprechenden Aufgaben aus dem Refe-

rat 20 „Qualitätsentwicklung und Standardsicherung“ im Haus der Senatorin für Kinder 

und Bildung, werden inklusive der personellen Ressource (VZE) generell in das IQHB 

überführt? 

7. In welcher konkreten Ausprägung und personellen Beschaffenheit (VZE) werden dem 

IQHB die im Referat 20 abgebildeten Aufgaben übertragen für 

a. „Qualitätsmanagement“; 

b. „Evaluation“; 

c. „Schulentwicklung“ 

d. „Zentrale Abschlussprüfungen“? 

8. Welche Anteile der in Frage 7. thematisierten Aufgaben, mit welchem Stellenumfang 

VZE), verbleiben weiterhin im Referat 20 und warum? 



9. Inwiefern werden somit tatsächlich noch alle operativen und strategischen Aufgaben so-

wie die zugehörigen personellen Ressourcen der Qualitätsentwicklung und der entspre-

chenden Instrumente, des Monitorings und der Bildungsberichterstattung in einer Orga-

nisationseinheit (IQHB) gebündelt, um damit Synergien zu erreichen? 

10. Was hat den Senat dazu bewogen, die ursprünglich angedachte Dienstvorgesetztenstel-

lung des Staatrates bei der Senatorin für Kinder und Bildung gegenüber dem Direktor 

des IQHB in eine Fachaufsicht durch die dortige Abteilung 2 zu verändern? 

a. In welchem innerbehördlichen Dienstverhältnis steht die Leitung der Abteilung 2 so-

mit zum Direktor des IQHB? 

b. Inwiefern ist die Leitung der Abteilung 2 dem Direktor des IQHB somit faktisch wei-

sungsbefugt? 

c. Welchen Einfluss hat das derart ausgestaltete Unterstellungsverhältnis auf die in-

tendierte generelle Unabhängigkeit des IQHB? 

d. Wie stellt der Senat dennoch sicher, dass das IQHB unabhängig von der Abteilung 

2 im Hause der Senatorin für Kinder und Bildung agieren kann? 

11. In welcher Entgeltgruppe soll die Direktorenstelle des IQHB eingruppiert werden und 

welchen etwaigen Einfluss hat diese Stellenbewertung auf das bestehende innerbehörd-

liche Gefüge bei der Senatorin für Kinder und Bildung? 

12. Inwiefern wird innerhalb des neuerlichen Ausschreibungstextes für die Direktorenstelle 

des IQHB transparent dargelegt, welche Aufgabenbandbreite besagte Stelle umfasst 

und welche Entscheidungsbefugnisse sowie Kompetenzen einem zukünftigen Stellenin-

haber im Detail dabei tatsächlich zukommen? 

13. Was hat den Senat dazu bewogen, dem IQHB offenbar keine eigenständige Personal-

vertretung zuzugestehen, über welche das LIS hingegen beispielsweise verfügt? 

14. Inwiefern soll das IQHB nach Willen des Senats eigenständig und unabhängig von Inter-

dependenzen zur Dienststelle der Senatorin für Kinder und Bildung seine Ressourcen-

ausstattung und -verwaltung verantworten?“ 

  



Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt: 

Mit seiner Mitteilung vom 09. Juni 2020 hat der Senat die Bremische Bürgerschaft umfassend 
über den Verfahrensstand zur Gründung des Instituts für Qualitätsentwicklung im Land Bre-
men (IQHB) informiert. Seitdem sind zwar Schritte zur Gründung des Instituts unternommen 
worden, allerdings konnte der Gründungsprozess bislang nicht abgeschlossen werden.  

Die Senatorin für Kinder und Bildung wird das IQHB nach dem Hamburger Vorbild ausgründen 
und so eigenständig gestalten, dass es eigenverantwortlich wissenschaftliche Dienstleistun-
gen für die Qualitätsentwicklung und –sicherung von Schulen anbietet und durchführt. Das 
Institut soll autark Schulen im Einzelnen bzw. das Schulwesen im Allgemeinen im Land Bre-
men beobachten und beraten und anhand empirischer und statistischer Verfahren bzw. daraus 
gewonnener Erkenntnisse Unterstützung bei der Aufarbeitung und qualitativen Weiterentwick-
lung des Unterrichts geben, Gleichzeitig gibt es der senatorischen Behörde Rückmeldung zum 
Stand der Implementation bzw. zur Wirksamkeit der von ihr gesetzten Standards und Verfah-
ren bzw. Impulse zu deren Weiterentwicklung.  

Zu den Tätigkeiten des Instituts gehören künftig:  

• Das Institut etabliert, koordiniert und führt die Evaluation besonderer bildungspolitischer 
Maßnahmen durch. Dabei entwickelt es eigenständig das Erhebungsdesign sowie die 
Fragestellungen, unter denen die bildungspolitischen Maßnahmen nach wissenschaftli-
chen Maßstäben zielbezogen evaluieren werden. Falls Schulen eigenständig den Wunsch 
äußern, evaluiert zu werden, soll das IQHB diese dabei unterstützen. 

• Das IQHB schafft im Sinne der Qualitätssicherung Monitoringprozesse, die es eigenstän-
dig durchführt. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche: Sprachförderung, Lernförde-
rung, Abschlussprüfungen, Diagnoseverfahren zur Erfassung fachlicher und überfachli-
cher Kompetenzen. 

• Das Institut entwickelt und implementiert Verfahren zur Messung und Auswertung von 
Schulleistungen.  

• Das IQHB führt in eigener Verantwortung Schulleistungstests durch, wertet diese aus und 
kommuniziert die Ergebnisse adressatenorientiert an die verschiedenen Akteure.  

• Das IQHB entwickelt und aktualisiert Sozialindices und entwickelt Methoden für einen fai-
ren Vergleich. Zudem entwickelt es Strategien für eine bedarfsgerechte Verteilungsge-
rechtigkeit. 

Bezüglich der Struktur ist nach jetzigem Stand von folgenden Grundsätzen auszugehen: 

− Das IQHB wird über Ziel- und Leistungsvereinbarungen gesteuert, die zwischen ihm und 
dem Staatsrat bei der Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) geschlossen werden. Das 
IQHB wird nach dem Vorbild des Hamburger Instituts für Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung (IfBQ) rechtlich als zugeordnete Behörde bei der senatorischen Behörde 
angebunden.  

− Das IQHB wird in seiner Arbeit durch einen zu berufenden wissenschaftlichen Beirat be-
gleitet.  

Mit Blick auf die Qualitätsentwicklung der Bildungslandschaft im Land Bremen und des Bil-
dungsmonitorings ist grundlegend festzuhalten, dass auch eine Einrichtung wie das IQHB 
diese nicht allein wahrnehmen und verantworten kann, sondern stets auf ein gut definiertes 



Rollengefüge der unterschiedlichen institutionellen Akteure angewiesen ist. Es bedarf daher 
geklärter Schnittstellen und funktionierender Anschlüsse sowohl mit der senatorischen Be-
hörde als auch in Richtung des LIS (insbesondere mit Blick auf die Unterstützung der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung). Eine Bündelung der entsprechenden Aufgaben beim IQHB darf 
im Interesse einer echten Qualitätsentwickung keinesfalls bedeuten, dass sämtliche anderen 
Arbeitsbereiche sich des Themas entledigen könnten, im Gegenteil: Es bedarf eines geregel-
ten Zusammenwirkens und institutionell geklärter Anschlüsse, um die Wirksamkeit des Insti-
tuts zu ermöglichen. 
Das Institut für Qualitätsentwicklung wird einen von der Bildungsbehörde unabhängigen 
Standort haben. 

1. In welchem Verfahrensstand befindet sich generell der Ausgründungsprozess des 
IQHB und wann ist nach aktueller Planung des Senats mit dem Abschluss des Ver-
fahrens zu rechnen? 

Das Konzept, das die o.g. Struktur und Aufgaben abbildet, einschließlich der Definition 
des Organigramms, des Geschäftsverteilungsplans und der zuzuweisenden Ressourcen 
befindet sich in der Erarbeitung. Ebenfalls wird die erneute Ausschreibung der Leitungs-
stelle vorbereitet. 

2. Welche einzelnen rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen im Rahmen 
des Ausgründungsprozesses des IQHB sind nach wie vor unbeantwortet und was 
unternimmt der Senat, um dies zu ändern? 

Das Konzept, das die o.g. Struktur und Aufgaben abbildet, einschließlich der Definition 
des Organigramms, des Geschäftsverteilungsplans und der zuzuweisenden Ressourcen 
befindet sich in der Erarbeitung.  

3. Inwiefern konnte zwischenzeitlich eine rechtliche Grundlage für die Datenverarbei-
tung durch das IQHB geschaffen werden und wie ist diese im Detail ausgestaltet? 

Die gegenwärtigen datenschutzrechtlichen Regelungen erfordern, dass sämtliche Test- 
und Erhebungsverfahren, die in Bremer Bildungseinrichtungen zum Tragen kommen sol-
len, einzelfallbezogen geprüft werden. Eine Gesamtlösung ist daher nicht angezeigt. 

4. Welche aktuellen Entwicklungen haben es beinahe vier Jahre nach ergangenem 
Auftrag zur Gründung des IQHB nunmehr aus Sicht des Senats notwendig gemacht, 
eine neuerliche Steuerungsgruppe zur Ausgründung des IQHB einzurichten? 

Die neu eingerichtete Steuerungsgruppe besteht aus dem Staatsrat bei der SKB, deren 
Abteilungsleitungen 1 und 2, der Direktorin des LIS, der Abteilungsleitung 2 des LIS, einer 
Fachbereichsleiterin der Stabstelle IQHB, den Personalräten des LIS und der Verwaltung 
sowie der kommissarischen Leitung der Stabstelle (zurzeit Personalunion mit Abteilungs-
leitung 2). Grund der Einsetzung der Steuerungsgruppe war der andauernde Ausgrün-
dungsprozess. Ziel ist eine beschleunigte Finalisierung des Gründungsprozesses. 

a. Wie sehen die Aufgaben sowie Befugnisse dieser Steuerungsgruppe konkret 
aus, wann soll dieses Gremien effektiv Ergebnisse zeitigen und wem werden 
diese zugehen? 

Die Steuerungsgruppe berät das o.g. Strukturkonzept für das IQHB, das sodann von 
SKB der Deputation für Kinder und Bildung vorgelegt wird. 



b- Welche Änderungen bzw. Neuerungen erfährt der Ausgründungsprozess des 
IQHB durch die Einrichtung besagter Steuerungsgruppe? 

Mit Einrichtung der Steuerungsgruppe soll der Prozess schließlich erfolgreich im Sinne 
des parlamentarischen Auftrags zum Ende geführt werden. 

c. Inwiefern sind in der Steuerungsgruppe externe Fachleute vertreten, z. B. Vertre-
terinnen oder Vertreter aus Qualitätsinstituten anderer Bundesländer? 

Um den langjährigen Gründungsprozess nunmehr beschleunigt erfolgreich abzuschlie-
ßen, hat die Senatorin für Kinder und Bildung die derzeitige Direktorin des Hamburger 
Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung hinzugezogen. Sie berät die 
Hausleitung in fachlich-inhaltlichen Fragen und unterstützt sie beim Abschluss des 
Gründungsprozesses. 

5. Welche Vorteile erkennt der Senat in dem Umstand, dass, entgegen der ursprüngli-
chen Planungen zur Ausgestaltung des IQHB, die Steuerung, Durchführung, Daten-
aufbereitung und Analyse von Statistiken für Elementar-, Schul- und Weiterbil-
dungsbereich, die Bildungsberichterstattung sowie die zugehörigen Aufgaben des 
Datenmanagements – also zentrale Elemente eines Qualitätsinstituts – scheinbar in 
der Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung verbleiben sollen? 

Das Konzept, das die eingangs dargestellte Struktur und Aufgaben des IQHB abbildet, 
befindet sich in der Erarbeitung. Das Konzept wird der Deputation für Kinder und Bildung 
vorgestellt und begründet werden.  

a. Welche Expertise soll folglich noch innerhalb des IQHB im Bereich „Statistik und 
Bildungsmonitoring“ ausgeprägt und mit welcher etwaigen personellen Res-
source (VZE) unterlegt werden? 

Siehe Antwort auf Frage 5 

b. Welche fachlichen sowie dienstlichen Interdependenzen sollen künftig zwischen 
der Stabsstelle „Statistik, quantitative Analyse und Planung“ im Haus der Sena-
torin für Kinder und Bildung und dem IQHB bestehen? 

Die fachlichen und dienstlichen Interdependenzen zwischen dem IQHB und der sena-
torischen Behörde in allen Bereichen, so auch im Bereich der Statistik und Datenver-
arbeitung, werden Gegenstand des Strukturkonzeptes, des Gründungsauftrags und 
der abzuschließenden Ziel-Leistungs-Vereinbarungen sein. Für eine reibungslose Zu-
sammenarbeit im Interesse der Qualitätsentwicklung der Bremischen Bildungsland-
schaft sind klar definierte Schnittstellen unerlässlich.  

6. Welche einzelnen Arbeitsfelder, inklusive der entsprechenden Aufgaben aus dem 
Referat 20 „Qualitätsentwicklung und Standardsicherung“ im Haus der Senatorin 
für Kinder und Bildung, werden inklusive der personellen Ressource (VZE) generell 
in das IQHB überführt? 

Das Konzept des IQHB, das die eingangs dargestellte Struktur und Aufgaben abbildet, 
einschließlich der Definition des Organigramms, des Geschäftsverteilungsplans und der 
zuzuweisenden Ressourcen befindet sich derzeit in der Erarbeitung. 

  



7. In welcher konkreten Ausprägung und personellen Beschaffenheit (VZE) werden 
dem IQHB die im Referat 20 abgebildeten Aufgaben übertragen für 

a. „Qualitätsmanagement“ 

 s. Antwort zu Frage 6 

b. „Evaluation“ 

s. Antwort zu Frage 6 

c. „Schulentwicklung“ 

s. Antwort zu Frage 6 

d. „zentrale Abschlussprüfungen“ 

s. Antwort zu Frage 6 

8. Welche Anteile der in Frage 7. thematisierten Aufgaben, mit welchem Stellenumfang 
(VZE), verbleiben weiterhin im Referat 20 und warum? 

s. Antwort zu Frage 6  

9. Inwiefern werden somit tatsächlich noch alle operativen und strategischen Aufga-
ben sowie die zugehörigen personellen Ressourcen der Qualitätsentwicklung und 
der entsprechenden Instrumente, des Monitorings und der Bildungsberichterstat-
tung in einer Organisationseinheit (IQHB) gebündelt, um damit Synergien zu errei-
chen? 

Ein schlüssiges Gesamtkonzept der Qualitätsentwicklung mit den entsprechenden Instru-
menten, dem Monitoring und der Bildungsberichterstattung kann nicht ausschließlich in 
eine einzelne Einrichtung delegiert werden, denn es handelt sich um eine systemische 
Gesamtaufgabe, für die alle institutionellen Akteure gleichermaßen verantwortlich sind. 
Mit der Gründung des IQHB geht es darum, vor allem die methodische Kompetenz in der 
empirischen Bildungsforschung so zu bündeln, dass ein stimmiges System an Instrumen-
ten und Verfahren entsteht, das methodisch dem „State-of-the-Art“ entspricht und die 
schlüssig ineinandergreifen und zudem empirisch von einer hohen Expertise durchdrun-
gen sind. Dies muss sich im o.g. Konzept des IQHB widerspiegeln. Die Wirksamkeit dieser 
Verfahren ist daran geknüpft, dass systemische Anschluss- und Schnittstellen definiert 
sind, die die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung begleiten und konstruktiv 
unterstützen. Nur ein institutionell eingespieltes Rollengefüge zwischen den unterschied-
lichen Akteuren, insbesondere dem IQHB, dem LIS und SKB kann einen sinnvollen  Bei-
trag zur Qualitätsverbesserung der Bremischen Bildungslandschaft leisten. 

10. Was hat den Senat dazu bewogen, die ursprünglich angedachte Dienstvorgesetz-
tenstellung des Staatrates bei der Senatorin für Kinder und Bildung gegenüber dem 
Direktor des IQHB in eine Fachaufsicht durch die dortige Abteilung 2 zu verändern? 

Die Steuerung des IQHB erfolgt über die Ziel- und Leistungsvereinbarungen, welche mit 
dem Staatsrat der senatorischen Behörde geschlossen werden. 

a. In welchem innerbehördlichen Dienstverhältnis steht die Leitung der Abteilung 
2 somit zum Direktor des IQHB? 

Das IQHB wird nach den eingangs dargestellten Grundsätzen eigenständig arbeiten. 
Das Konzept einschließlich der Schnittstellen zu SKB wird derzeit erarbeitet, s.o.  



b. Inwiefern ist die Leitung der Abteilung 2 dem Direktor des IQHB somit faktisch 
weisungsbefugt? 

s. Antwort auf Frage 10.a. 

c. Welchen Einfluss hat das derart ausgestaltete Unterstellungsverhältnis auf die 
intendierte generelle Unabhängigkeit des IQHB? 

s. Antwort auf Frage 10.a.  

d. Wie stellt der Senat dennoch sicher, dass das IQHB unabhängig von der Abtei-
lung 2 im Hause der Senatorin für Kinder und Bildung agieren kann? 

s. Antwort auf Frage 10.a. 

11. In welcher Entgeltgruppe soll die Direktorenstelle des IQHB eingruppiert werden 
und welchen etwaigen Einfluss hat diese Stellenbewertung auf das bestehende in-
nerbehördliche Gefüge bei der Senatorin für Kinder und Bildung? 

Die Direktorenstelle soll in die Entgeltgruppe B 2 eingeordnet werden. 

12. Inwiefern wird innerhalb des neuerlichen Ausschreibungstextes für die Direktoren-
stelle des IQHB transparent dargelegt, welche Aufgabenbandbreite besagte Stelle 
umfasst und welche Entscheidungsbefugnisse sowie Kompetenzen einem zukünf-
tigen Stelleninhaber im Detail dabei tatsächlich zukommen? 

Eine Ausschreibung erfüllt vor allem dienstrechtliche Erfordernisse, die in den Ausschrei-
bungsrichtlinien des Senators für Finanzen vom 12.12.2019 bestimmt sind. Die Aufgaben 
sollen danach „kurz“ beschrieben werden. In diesem Rahmen wird der Ausschreibungs-
text für die Direktorenstelle des IQHB transparent darlegen, welche Aufgabenbandbreite 
besagte Stelle umfasst und welche Entscheidungsbefugnisse sowie Kompetenzen einem 
oder einer zukünftigen Stelleninhaber*in im Detail dabei tatsächlich zukommen. 

 13. Was hat den Senat dazu bewogen, dem IQHB offenbar keine eigenständige Perso-
nalvertretung zuzugestehen, über welche das LIS hingegen beispielsweise verfügt? 

Das Konzept des IQHB wird einschließlich der Definition des Organigramms, des Ge-
schäftsverteilungsplans und der zuzuweisenden Ressourcen gerade erarbeitet.  

14. Inwiefern soll das IQHB nach Willen des Senats eigenständig und unabhängig von 
Interdependenzen zur Dienststelle der Senatorin für Kinder und Bildung seine Res-
sourcenausstattung und -verwaltung verantworten? 

Obwohl die Letztverantwortung für die Ressourcen- und Personalausstattung des IQHB 
bei der Senatorin für Kinder und Bildung verbleibt, soll die Entscheidung über die inneren 
Angelegenheiten des Instituts, über die Verwendung der zugewiesenen Ressourcen, über 
die Stellenverwendung und Stellenzuschnitte, über Stellenausschreibungen sowie die Be-
setzung von Stellen bei der Leitung des Instituts liegen. Den Bezugsrahmen bilden dabei 
die getroffenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Diese Regelung entspricht der für das 
Hamburger IfBQ, an dem sich der Aufbau des IQHB orientiert. 
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